
KUNDENINFORMATION ZUM UMGANG 
MIT NACHHALTIGKEITSRISIKEN  
gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung)

Die Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit wird unter dem 
Stichwort „ESG“ geführt. Im Jahr 2019 hat die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit ihrem Merkblatt 
zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken eine Vielzahl von Bei-
spielen gegeben, aus welchen ESG-Elementen sich Nachhal-
tigkeitsrisiken ergeben könnten.

Der europäische Gesetzgeber definiert ein Nachhaltigkeitsrisiko 
als ein Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, 
Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise 
deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negati-
ve Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte.

Nachhaltigkeitsrisiken können zu einer erheblichen Verschlech-
terung des Finanzprofils, der Liquidität, der Rentabilität oder 
der Reputation der Vermögenswerte eines Finanzprodukts 
führen. Sofern Nachhaltigkeitsrisiken nicht bereits erwartet 
und in den Bewertungen der Vermögenswerte des jeweiligen 
Finanzprodukts berücksichtigt wurden, können sie einen er-
heblichen negativen Einfluss auf den erwarteten/geschätzten 
Marktpreis und/oder die Liquidität der Anlage und damit auf die 
Rendite des Finanzprodukts haben.

Mögliche Auswirkungen auf die Rendite eines Finanzprodukts 
können von verschiedenen Aspekten abhängen, insbesonde-
re davon, wie die Anlagepolitik und das Anlageuniversum des 
Produkts mit Nachhaltigkeitsereignissen oder- Bedingungen 
zusammenhängen oder von ihnen beeinflusst werden.

Die Relevanz von Nachhaltigkeitsrisiken für die Finanzprodukte 
der BV Bayerische Vermögen GmbH hängt von der Wahl des 
Produkts ab. Im Rahmen unseres Produktangebots bieten wir 
drei Kerndienstleistungen an:

• Die BV Premium Vermögensverwaltung (fortlaufend „BV
PVV“ genannt),

• die individuelle Vermögensverwaltung (fortlaufend „IVV“
genannt) und

• die Anlageberatung.

Nachhaltigkeitsrisiken werden bei den Investitionsentschei-
dungsprozessen der BV Bayerische Vermögen GmbH wie folgt 
berücksichtigt: 

Unsere Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltig-
keitsrisiken bei der BV Premium Vermögensverwal-
tung (BV PVV)

Sofern bei der BV PVV Investitionen in aktiv oder passiv ver-
waltete Zielfonds getätigt werden, ist eine wesentliche Ent-
scheidungsgrundlage, um Nachhaltigkeitsrisiken einzugrenzen, 

die Auswahl der Zielfonds auf Basis der Daten, die im euro-
päischen ESG-Template (EET) für die BV Bayerische Vermö-
gen GmbH abrufbar sind. Das ETT dient dem Datenaustausch 
zwischen Produktherstellern und allen Interessengruppen 
(Vertriebstellen, Versicherern, Dachfondsinvestoren), um die 
ESG-bezogenen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. 
Aus dem EET können unter anderem nachhaltigkeitsbezogene 
Risiken entnommen werden. Des Weiteren können bestimmte 
Ausschlüsse für Zielinvestments aus dem EET abgeleitet wer-
den, die nach Ansicht der BV Bayerische Vermögen GmbH zu 
erhöhten Nachhaltigkeitsrisiken führen können. Für Investitio-
nen in Aktien oder Anleihen werden ESG-Analysen von Dritt-
anbietern genutzt, um die nachhaltigkeitsbezogenen Chancen 
und Risiken bewerten zu können. 

Des Weiteren können nachhaltigkeitsbezogene Risiken wie 
folgt reduziert werden: Der Kunde hat die Möglichkeit, das 
„Nachhaltigkeitskonzept Vermögensverwaltung“ zu wählen. 
Dabei kommen verbindliche Branchenausschlüsse zum Tragen. 
Schwere Verletzungen des UN Global Compact (ohne positive 
Perspektive) führen zu einem Ausschluss aus dem Anlageuni-
versum und Emittenten von Staatsanleihen müssen gemäß der 
Nichtregierungsorganisation „Freedom House“ eine Bewertung 
von „frei“ haben. Ferner analysieren die Vermögensverwalter 
der BV PVV unter dem „Nachhaltigkeitskonzept Vermögens-
verwaltung“ regelmäßig die gesamte ESG-Portfolio Qualität. 
Die Datenbasis ist seit März 2023 ISS-ESG. Ferner werden im 
Rahmen des Investmentkomitees der BV Bayerische Vermö-
gen GmbH unter Aufsicht des Head of Group Sustainability der 
Konzernmutter LAIQON AG wesentliche Nachhaltigkeitsattri-
bute analysiert und priorisiert. 

Im Rahmen der Drittfonds-Auswahl greift die BV Bayerische 
Vermögen GmbH bevorzugt auf Produkte zurück, die Art. 8 
oder Art. 9 der Offenlegungsverordnung erfüllen. Die Fonds-
managerinnen und Fondsmanager der BV Bayerische Vermö-
gen GmbH sind gemäß internen Richtlinien dazu angehalten, 
die Nachhaltigkeitsattribute der Drittfonds vor dem Erwerb auf 
Basis der EET-Daten zu prüfen.

Die Anlageklasse „Liquidität“ wird im Rahmen des Portfolioma-
nagements als neutral bewertet und fließt nicht in die Bewer-
tung der Nachhaltigkeitsrisiken mit ein.

Gold als alternative Anlageklasse wird, wenn möglich, im Rah-
men einer Zertifizierung nach den LBMA-Standards gekauft. 
Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie unter https://
www.lbma.org.uk/respon-sible-sourcing. 

Die ökologischen und sozialen Merkmale der Nachhaltigkeits-
risiken ergeben sich derzeit aus den untergeordneten Umwelt-, 



 

 

 

   

   

   

   

 
  

 

 

 

   

  

   

 

 
  

 
  

 

 

   

   

   

   

 
  

 

 

 

   

  

   

 

 
  

 
  

 

 

Sozial- und    Governance-Bewertungen    des    externen    Daten-
lieferanten    ISS-ESG.    Tiefere    Analysen    oder    Anlagekriterien    

können dabei jederzeit seitens der Vermögensverwaltung zum 
Tragen kommen: 

PVV-Analyse Kriterium Wie Auf welcher Basis 

Gesamthafte Kriterien 

Gesamt Portfolio Score Quartärliche Analyse* Group Sustainability auf Basis ISS-ESG Daten 

PAI-Daten Quartärliche Analyse* Group Sustainability auf Basis ISS-ESG Daten 

SDG Solutions oder Impact Daten Auf Anfrage Group Sustainability auf Basis ISS-ESG Daten 

Umwelt 

Klimadaten Quartärliche Analyse* Group Sustainability auf Basis ISS-ESG Daten 

Kohle (Umsatz aus Herstellung und / oder 
Vertrieb) 

Umsatzbasierter Ausschluss ISS-ESG 

Soziales 

Norm-basiertes Research Quartärliche Analyse* bzw. mög-
licher Ausschluss im Falle von (sehr) 
schweren Verlet-zungen internatio-
naler Normen 

Group Sustainability auf Basis ISS-ESG Daten 
und RepRisk® Daten 

Tabakproduktion Umsatzbasierter Ausschluss ISS-ESG 

Geächtete Waffen Ausschluss 

Rüstungsgüter Umsatzbasierter Ausschluss ISS-ESG 

Staatsanleihen „not free“ Ausschluss Freedom House 

Unternehmensführung 

Ausschluss schwere Verletzungen UNGC 
(ohne positive Perspektive) 

Ausschluss ISS-ESG 

Norm-based Research (NBR) score von 
Einzeltiteln mit Fokus auf Governance 

Quartärliche Analyse* Group Sustainability 

*im Anschluss an die Analyse werden mögliche Schritte erörtert und protokolliert



       

    
      

      
         

      
      

       
      

    
       

    

     
      

   
    

 
      

       

      
 

      
       

      

       

 
 

       
 

    
      

 

      
         

      
      

       
      

 

    
       

    
 

     
      

   
   

 
      

 

       

      
 

      
       

      

 
       

 

 
  

 

       
 

    
      

 

      
         

      
      

       
      

 

    
       

    
 

     
      

   
   

 
      

 

       

      
 

      
       

      

 
       

 

 
  

 

Ergänzende Hinweise 

Der Vermögensverwalter behält sich vor, jederzeit auf einen 
anderen Datenlieferanten zurückzugreifen als auch die Analyse 
bzw. Ausschlusskriterien anzupassen. 

Durch die Option „Nachhaltigkeitskonzept Vermögensver-
waltung“ wird das Investmentuniversum des Portfolios einge-
schränkt. Dies kann nega¬tive Auswirkungen auf das Risiko-/ 
Ertragsprofil der Anlagestrategie haben. 

Neben unserer unternehmerischen Verantwortung im Umgang 
mit Nachhaltigkeit ist es uns ebenso wichtig, unsere Kunden 
für diese Fragestellungen zu sensibilisieren und die möglichen 
Chancen und Risiken auf Mandatsebene zu diskutieren. Daher 
bieten wir unseren Kunden unterschiedliche Optionen, Nach-
haltigkeit in der Vermögensverwaltung zu berücksichtigen 
und damit auch mögliche Nachhaltigkeitsrisiken zu begrenzen. 
Nähere Details dazu können der produktbezogenen Offenle-
gungserklärung zur BV PVV entnommen werden. 

Die BV Bayerische Vermögen GmbH verfügt über bestimm-
te Hauptfunktionen oder Einheiten, die an der Integration von 
Nachhaltigkeitsrisiken in Anlageentscheidungen und Anlage-
empfehlungen beteiligt sind. Weitere Bereiche sind für Kon-
zeption und Implementierung von Kontrollen zur Steuerung von 
Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen der Anlageverwaltungspro-
zesse verantwortlich. 

Die Verantwortung unserer Kundenbetreuerinnen und Kun-
denbetreuer bezüglich Nachhaltigkeitsrisiken besteht in der 
angemessenen Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiko-
aspekten in Anlageberatungs- und An-lageentscheidungspro-
zessen. Dazu kann eine Analyse des Wertpapierbestandes auf 
Nachhaltigkeitskriterien zählen, hier würden im Speziellen ISS-
ESG Analysen zum Tragen kommen. 

Risiken, die sich aus den Folgen des Klimawandels ergeben 
können, oder Risiken, die sich aus der Verletzung internatio-
nal anerkannter Richtlinien ergeben, können einer besonderen 
Prüfung unterzogen werden oder sogar ein ungeeignetes In-
vestitionsziel sein. Zu den international anerkannten Richtli-
nien gehören vor allem die zehn Prinzipien des Global Compact 
der Vereinten Nationen, die ILO-Kernarbeitsnormen, die UN-
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie die 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. Im Rahmen 
des Investment-Komitees der BV Bayerische Vermögen GmbH 
kann es zu Reallokationen aus Nachhaltigkeitsaspekten kom-
men, sofern das Rendite-Risiko Profil der Allokation davon nicht 
erheblich negativ beeinträchtigt wird. 
Darüber hinaus können Aspekte der Nachhaltigkeit gegenüber 
der aktiven Steuerung der Assetklassenverteilung auf Portfo-
lioebene (temporär) geringer gewichtet werden. 
Die Gehaltsstruktur der BV Bayerische Vermögen GmbH hat 
dabei keinen Einfluss auf die Berücksichtigung oder das unver-
hältnismäßige Eingehen von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen 
des Portfoliomanagements. 

Keine Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen 
der Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren in der individuellen Finanzportfolioverwal-
tung (IVV) und in der Anlageberatung 

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Art. 4 Abs. 1 a Abs. 2 Of-
fenlegungsVO bzw. Art. 4 Abs. 5 a OffenlegungsVO) sind wir 
zu den nachfolgenden Angaben verpflichtet.   

• Investitionsentscheidungen    können    nachteilige    Auswir-
kungen auf die Umwelt (z.B. Klima, Wasser, Artenvielfalt),  
auf soziale - und Arbeitnehmerbelange haben und auch  
der Bekämpfung von Korruption und Bestechung abträg-
lich sein.  

• Wir    haben    grundsätzlich    ein    erhebliches    Interesse    daran,  
unserer Verantwortung als Finanzdienstleister gerecht zu  
werden und dazu beizutragen, derartige Auswirkungen  
im    Rahmen    unserer    Anlageentscheidungen    (bzw.    Anlage-
empfehlungen)    zu    vermeiden.    Die    Umsetzung    der    hierfür  
vorgegebenen    rechtlichen    Vorgaben    ist    nach    derzeitigem  
Sachstand jedoch aufgrund der bestehenden und noch  
drohenden    bürokratischen    Rahmenbedingungen    unzu-
mutbar.    Überdies    sind    wesentliche    Rechtsfragen    noch    un-
geklärt.  

• Zur    Vermeidung    rechtlicher    Nachteile    sind    wir    daher    der-
zeit    daran    gehindert,    eine    öffentliche    Erklärung    dahinge-
hend abzugeben, dass und in welcher Art und Weise wir  
die    im    Rahmen    unserer    Investitionsentscheidungen    (oder  
Anlageempfehlungen)    nachteiligen    Auswirkungen    auf  
Nachhaltigkeitsfaktoren    (Umweltbelange    usw.)    berück-
sichtigen. Daher sind wir gehalten, auf unserer Webseite  
zu erklären, dass wir diese vorläufig und bis zu einer weite-
ren Klärung nicht berücksichtigen (Art. 4 Abs. 1 b) Offenle-
gungsVO bzw. Art. 4 Abs. 5 b) OffenlegungsVO).  

• Wir    erklären    aber    ausdrücklich,    dass    diese    Handhabung  
nichts    an    unserer    Bereitschaft    ändert,    einen    Beitrag    zu  
einem    nachhaltigeren,    ressourceneffizienten    Wirtschaften  
mit dem    Ziel zu leisten, insbesondere die Risiken und Aus-
wirkungen    des    Klimawandels    und    anderer    ökologischer  
oder sozialer Missstände zu verringern.  

Transparenz über die Änderungen auf dieser Web-
site (Art. 12 der Offenlegungsverordnung) 

Die Offenlegungsverordnung    fordert    jeweils    Erläuterungen zu 
Änderungen der Informationen auf der Website der BV Bayeri-
sche Vermögen GmbH zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken:   

Das Dokument „Kundeninformationen im    Umgang mit Nach-
haltigkeitsrisiken“ wurde formal sowie inhaltlich überarbeitet. 
Die Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei 
ihren Investitionsentscheidungsprozessen wurden detaillierter 
dargestellt.    Die Prozesse zur Berücksichtigung der    Nachhaltig-
keitsrisken wurden für die drei Kerndienstleistungen (BV PVV, 
IVV und Anlageberatung) erläutert. 

Stand 20.01.2025   





Accessibility Report





		Filename: 

		BV_Nachhaltigkeitsrisiken_V02.pdf









		Report created by: 

		Andrea Bohn, Frau, a.bohn@bv-vermoegen.de



		Organization: 

		BV







 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]



Summary



The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.





		Needs manual check: 2



		Passed manually: 0



		Failed manually: 0



		Skipped: 3



		Passed: 25



		Failed: 2







Detailed Report





		Document





		Rule Name		Status		Description



		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set



		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF



		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF



		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order



		Primary language		Passed		Text language is specified



		Title		Passed		Document title is showing in title bar



		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents



		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast



		Page Content





		Rule Name		Status		Description



		Tagged content		Failed		All page content is tagged



		Tagged annotations		Skipped		All annotations are tagged



		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order



		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided



		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged



		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker



		Scripts		Passed		No inaccessible scripts



		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses



		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive



		Forms





		Rule Name		Status		Description



		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged



		Field descriptions		Passed		All form fields have description



		Alternate Text





		Rule Name		Status		Description



		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text



		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read



		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content



		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation



		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text



		Tables





		Rule Name		Status		Description



		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot



		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR



		Headers		Skipped		Tables should have headers



		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column



		Summary		Skipped		Tables must have a summary



		Lists





		Rule Name		Status		Description



		List items		Passed		LI must be a child of L



		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI



		Headings





		Rule Name		Status		Description



		Appropriate nesting		Failed		Appropriate nesting










Back to Top



